
E n t w u r f 

Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 172/2004, wird wie folgt geändert: 

1. In § 18 Abs. 8, § 25 Abs. 3 und § 31 Abs. 2 werden die Worte „Leibesübungen“ jeweils durch die 
Wendung „Bewegung und Sport“ ersetzt. 

2. In § 20 Abs. 4 wird das Wort „Leibeserziehung“ durch die Wendung „Bewegung und Sport“ ersetzt. 

3. In § 31b Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 
„Dies gilt nicht für Schüler der Hauptschule, die die Aufnahmsvoraussetzungen gemäß § 40 Abs. 1 erster 
Satz des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, erfüllen oder die Aufnahmsprüfung erfolgreich 
abgelegt haben; diese Schüler haben mit Beginn des Schuljahres die höchste Leistungsgruppe zu 
besuchen.“ 

4. § 51 Abs. 2 lautet: 
„(2) Außer den ihm obliegenden unterrichtlichen, erzieherischen und administrativen Aufgaben hat 

der Lehrer erforderlichenfalls die Funktionen eines Klassenvorstandes, Werkstätten- oder Bauhofleiters, 
Kustos, Fachkoordinators sowie eines Mitgliedes einer Prüfungskommission zu übernehmen, an den 
Lehrerkonferenzen teilzunehmen und in Abstimmung mit dem Schulleiter erforderliche Fort- und 
Weiterbildungsangebote zu besuchen.“ 

5. In § 82 wird nach Abs. 5i folgender Abs. 5j eingefügt: 
„(5j) Die nachstehend genannten Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2005 treten wie folgt in Kraft: 
1. § 31b Abs. 1 sowie § 51 Abs. 2 treten mit 1. September 2005 in Kraft, 
2. § 18 Abs. 8, § 20 Abs. 4, § 25 Abs. 3 sowie § 31 Abs. 2 treten mit 1. September 2006 in Kraft.“ 


